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ber Defonomie in biefer Bejiefeung bis jefct wenig
ober gar ni*tS geftfeefeen.

Son groftem SRufcen würbe eine ntilitäriftfee £o*=
ftfeule fein, um jenen, Wel*c ft* ju Dberiuftrufto*
ren, ©eneralftabSofftjlercn grünbli* auSbitben unb ju
feöfecrn ©feargett befäfeigcn wotten, ©elegenbeit ju
geben, ft* bie nötfeigen Kenntniffe ju erwerben.
atterbingS würbe biefeS bebeutenbe SRittel erforbern,
bo* würbe au* ber SRufcen fefer groft fein.

ßum SRinbeften tiefte eS ft* bur* @rri*tung ei*
ncS SeferftufelS ber KricgSwiffenf*aft an bem Soll)*
te*nifum (ober ber Unioerfttät) febr üiel SRüfclt*eS
unb mit ücrfeältniftmäftig geringen Dpfern erjielen.

$ier fonnte Strategie, Saftif, Drganifation, SRi*

litärgeograpfeie, KriegSgef*i*te, artilleriewiffenf*af*
ten, gelb* unb permanente Befeftigung, Stonier*
bienft, SRilltäroerwaltung, 3Rtlitärftrafre*tc;pflege,
SIRtlitärmebijinalwefett, ®eneralftabS*SBiffenf*aften,
Serratnlefere, SBaffenlcfere «. f. w. gclefert werbe«.

3eber S*weijer, ber bie #o*f*ule bef«*t, follte
üerpfti*tet fein, üon biefen Sorlefungen fene ju be*

fu*en, wel*e ©egenftanbe bebanbeln, wel*e für bie

SIRilitärftette, bie er fpäter aufhebt, notfewenbig ober

nüfcti* erftfeeinett.

(gortfefcung folgt.)

3nftr»ktion für btn ©btrinftruktor btt
Äa«alteric.

(Som 25. Körnung 1866.)

SaS eibgenofftfefee SRilitärbepartement feat in golge
ber ifem oom ftfeweij. BunbeSratfee unterm 16. |)or=
nung 1866 ertfeeilten Sottma*t na*ftefeenbe 3n=
ftruftion erlaffen:

art. 1. Ser Dberinftruftor ber Kaüatterie ftefet

unmittelbar unter bem eibgen. Dberften ber Kaoal*
lerie, unb empfängt üon biefem alle auf feinen ©e*
ftfeäftSfreiS bejügli*en SBeifungen unb Befefele.

art. 2. Serfelbe leitet unb beaufftefetigt ben

Unterrt*t, ben Sienft unb ble SiSjiptin ber Kaoal*
leriewaffe unb ri*tet babei fein befonbereS äugen*
nterf auf bie genaue Beoba*tung ber beftefeenben

SReglemente, auf mögli*fte ©infealtung ber betreffen*
ben Sübgetattfäfce; ferner auf gute Sfte^ unb mög*

li*fte S*onung ber Sferbe im 3ntereffe ber Ser*
waltung.

art. 3. Ser Unterri*t ber DfftjierSafpiranten
II. Klaffe Hegt bem Dberinftruftor befonberS ob;
ebenfo ftefet er etwaigen befonbern DffijierSfurfen
(mit auSnafeme beS DfftjlerSfurfeS in Sfeun) unb
ber UnterofftjferSftfeule bireft oor.

Sm Ucbrigen leitet er bie wi*tigften Kaoatterie*
SRefrutettftfeuIen, fo Weit tfeunli*, tn Serfon unb
überwa*t inbireft ben Unterrt*t auf ben übrigen

SBaffenpläfeett (SRefrutenf*ulen «nb gröftern SBie*

berfeotungSfurfen) je na* ©rforbernift bur* Befu*
biefer Kurfe ober bur* ©inft*t ber SageSbefefele,
IRapporte ic. unb bafeerige SBeifungen an bie S*ut*
fommanbanten. $ieju feat er jebo* bie ©rmä*ti*
gung beS Dberften ber Kaüatterie einjufeolen, ber

barüber att baS eibgen. SRilitärbepartement referirt.

art. 4. ©r ift Borgefefcter beS 3nftmftionSforpS
ber Kaoatterie unb beforgt beffen gefeörige Sertfeei*
lung auf bie SuftruftionSpläfce, ju wel*em Befeufc
er alljäferli* im SBintermonat bem Dberften ber Ra*
üaüerie einen Sorftfelag für bie Bertfeeilung für baS

nä*fte 3afer einreiefet.

art. 5. ©r überwa*t baS SnftmftionSforpS unb
wirb ft* angelegen fein laffen, barauf binjuwirfen,
baft bie einjelnen Snftruftoren ifere attgemeinen mi*
titäriftfeen Kenntniffe immer mefer erweitern unb in
ber prafttftfeet: Befäfetgung ju iferem Berufe ftetS

fortftfereiten.

ßu biefem Sefeuf unb um oötttge ®lel*mäftigfeit
in ber 3"ft"iftion ju erfealten, fatm cr, mit ©enefe*

migung beS Dberften ber Kaoatterie, refp. beS eibg.
SIRilitärbepartementS, baS 3nftruftorenforpS am an*
fange eineS 3nftrufttonSjafereS ju einem üier* bis
fe*Stägigen SorfurS einberufen.

art. 6. Ueber Seränberungen im Beftanb beS

3nftruftorenforpS, fowie über atte angelegenfeeiten,
bie biefeS Serfonal betreffen, feat er bem Dberften
ber Kaoatterie fein ®uta*ten unb bejügli*e antrage
oorjulegen.

art. 7. Ser Dberinftruftor füfert bie BcfolbungS*
fontrotte beS KaoaUerie=3nftruftionSperfonaleS unb
fefct ft* bieSfattS mit bem eibgen. DberfriegSfom*
miffariat in birefte Serbinbung.

art. 8. Ser Dberinftruftor entwirft alljäferli*
im SBintermonat ju fanben beS Dberften ber Ra*
üatterle ben tyian jur geftfefcung ber S*ulen fein*

ft*tli* Beftanb, fowie ßeit unb Drt ber abfeat*

tung fürS folgenbe 3afer.
Bon ber ©rnennung ber Kommanbanten ber SBie*

berfeolungSfurfe unb äfenli*cn Berfügungen wirb
ifem üom Dberften ber Kaoatterie Kenntnift gegeben.

art. 9. ©r entwirft bie Unterrt*tSplane für bie

oerftfeiebenen Unterrt*tSfurfe unb unterbreitet fte bem

Dberften ber Kaoatterie ju fanben beS f*weijeri=
ftfeen SRilitärbepartementS.

art. 10. Sie Beri*te ber üon ifem geleiteten

S*ulen oerfaftt er felbft am S*luffe beS betreffen*
ben KurfeS; bie ber übrigen S*ulen unb SBieber*

feotungSfurfe werben ifem ftetS jur ©inft*t oorgelegt,

um barauS feinft*ttl* beS ©angeS ber 3nftrwftio«,
ber SiSjiplin jc. bie nötfeige Kenntnift j« nefemen.

art. 11. Ser Dberinftruftor ber Kaoatterie ma*t
ft* jur befonbem aufgäbe, be« Unterri*t «nb bie

taftiftfee auSbilbung ber Kaoatterie in atten SRi**

tungen ju forbern.
©r wirb bafeer jwedmäftige Serbefferungen in ber

©inri*tung ber Snftruftion überfeaupt, in ber Sn*
ftmftionSmetfeobe, in ber Bewaffnung unb auSrü*
ftung ber Sruppe u. f. w. ftetS im äuge befealten

«nb feine bieftfättigen Sorf*läge bem Dberften ber
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dcr Ockvnomie i» dicser Beziehung bis jetzt wenig
oder gar nichts geschehen.

Von grobem Nutzen würde eine militärische Hochschule

scin, um jenen, welche sich zu Oberinstruktoren,

Gcneralstabsvffiztercn gründlich ausbilden nnd zu
hohern Chargen befähigen wollen, Gelegenheit zu
gcbcn, sich die nöthige» Kenntnisse zu erwerben.
Allerdings würde dicscs bedeutende Mittel erfordern,
doch würdc auch der Nutzen sehr groß sein.

Zum Mindesten ließe es sich durch Errichtung
eines Lehrstuhls der Kricgswissenschaft an dem

Polytechnikum (oder der Universität) sehr viel Nützliches
und mit verhältiiißmäßig geringen Opfern erzielen.

Hier könnte Stratcgic, Taktik, Organisation, Mi-
litärgeographie, Kriegsgeschichte, Artilleriewissenschaften,

Feld- und permanente Befestigung, Pionierdienst

Militärverwaltung, Militärstrafrechtövflege,
Militärmedizinalwcsen, Generalstabs-Wissenschaften,
Terrainlehre, Waffcnlchrc u. f. w. gelehrt werden.

Jeder Schweizer, der die Hochschule besucht, sollte

verpflichtet sein, von diesen Vorlesungen jene zu
besuchen, welche Gegenstände behandeln, welche für die

Militärstelle, die er später anstrebt, nothwendig oder

nützlich erscheinen.

(Fortsetzung folgt.)

Inftr»Ktion für den VberinftruKtor der

Kavallerie.

(Vom 25. Hornung 1866.)

Das eidgenössische Militärdepartement hat in Folge
der ihm vom schweiz. Bundesrathe unterm 16.

Hornung 1866 ertheilten Vollmacht nachstehende

Instruktion erlassen:

Art. 1. Der Oberinstruktor der Kavallerie steht

unmittelbar unter dem eidgen. Obersten der Kaval
lerie, und empfängt von diesem alle auf seinen

Geschäftskreis bezüglichen Weisungen und Befehle.
Art. 2. Derselbe leitet und beaufsichtigt den

Unterricht, den Dienst und die Disziplin der Kavab
lericwaffe und richtet dabei fein besonderes Augen
merk auf die genaue Beobachtung der bestehenden

Reglemente, auf möglichste Einhaltung der betreffen
den Büdgetanfätze; ferner auf gute Pflege und mög
lichste Schonung der Pferde im Interesse der Ver
waltung.

Art. 3. Der Unterricht der Offiziersaspiranten
H. Klasse liegt dem Oberinstruktor besonders ob

ebenso steht er etwaigen besondern Offizterskursen
(mit Ausnahme des Offizierskurses in Thun) und
der Unteroffiziersschule direkt vor.

Im Uebrigen leitet er die wichtigsten Kavallerie
Rekrutenschulen, so weit thunlich, in Person und
überwacht indirekt den Unterricht auf den übrige

Waffenplätzen (Rekrutenschulen und größcrn Wie-
derholungskurscn) je nach Erforderniß durch Besuch

dieser Kurse oder durch Einsicht der Tagesbefehle,
Rapporte zc. und daherige Weisungen an die Schul-
kommandanten. Hiezu hat er jedoch die Ermächtigung

des Obersten der Kavallerie einzuholen, der

darüber an das eidgcn. Militärdcpartement rcfcrirt.
Art. 4. Er ist Vorgesetzter des Jnstruktionskvrps

der Kavallerie und besorgt dessen gehörige Verthei-
ung auf die Jnstruktionsplätze, zu wclchcm Behufc

er alljährlich im Wiutermonat dem Obersten der
Kavallerie einen Vorschlag für die Vertheilung für das

nächste Jahr einreicht.

Art. 5. Er überwacht das Jnstruktionskorps und
wird sich angelegen fein lassen, darauf hinzuwirken,
daß die einzelnen Jnstruktoren ihre allgemeinen
militärischen Kenntnisse immer mehr erweitern nnd in
der praktischen Befähigung zu ihrem Berufe stets

ortschreiten.

Zu dicscm Bchuf und um völlige Gleichmäßigkeit
m der Instruktion zu erhalten, kann cr, mit Gcneh-
migung des Obersten der Kavallerie, resp, des eidg.

Militärdepartements, das Jnstruktorenkorps am
Anfange eines Jnstruktionsjahres zu einem vier- bis
echstägigen Vorkurs einberufen.

Art. 6. Ueber Veränderungen im Bestand des

Jnstruktorenkorps, sowie über alle Angelegenheiten,
die dieses Personal betreffen, hat er dem Obersten
der Kavallerie sein Gutachten und bezügliche Anträge
vorzulegen.

Art. 7. Der Oberinstruktor führt die Besoldungskontrolle

des Kavallerie-Jnstruktionspersonales und
fetzt sich diesfalls mit dem eidgen. OberkriegSkom-
missariat in direkte Verbindung.

Art. 8. Der Oberinstruktor entwirft alljährlich
im Wintermonat zu Handen des Obersten der
Kavallerie den Plan zur Festsetzung der Schulen
hinsichtlich Bestand, sowie Zeit und Ort der Abhaltung

fürs folgende Jahr.
Von der Ernennung der Kommandanten der

Wiederholungskurfe und ähnlichen Verfügungen wird
ihm vom Obersten der Kavallerie Kenntniß gegeben.

Art. 9. Er entwirft die Unterrichtsplane für die

verfchiedenen Unterrichtskurse und unterbreitet sie dem

Obersten der Kavallerie zu Handen des schweizerischen

Milttärdepartements.
Art. 10. Die Berichte der von ihm geleiteten

Schulen verfaßt er selbst am Schlusse deö betreffenden

Kurses; die der übrigen Schulen und
Wiederholungskurse werden ihm stets zur Einsicht vorgelegt,

um daraus hinsichtlich deS Ganges der Instruktiv«,
der Disziplin u. die nöthige Kenntniß zu nehmen.

Art. 11. Der Oberinstruktor der Kavallerie macht

sich zur besondern Aufgabe, den Unterricht und die

taktische Ausbildung der Kavallerie in allen

Richtungen zu fördern.
Er wird daher zweckmäßige Verbesserungen in der

Einrichtung der Instruktion überhaupt, in der Jn-
struktionsmethode, in der Bewaffnung und Ausrüstung

der Truppe u. s. w. stets im Auge behalten

und seine dicßfälligen Vorschläge dem Obersten der
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Kaüatterie ju fanben beS eibg. SRilitärbepartementS

oorlegen.
art. 12. Ser Dberinftruftor fontrolirt baS auf

ben Kaüatterie=SOBaffenplä^cn aufjubewaferenbe 3n*
ftmftionSmaterial atter art unb ma*t bem Dberften
ber Kaüatterie Sorftfeläge betreffenb attfättige abän*
berung unb ©rgänjung beSfelben.

Ser Sorftefeer
beS eibgen. SIRilitärbepartementS:

6. gornerob.

/&ttiafa)ttibtn bta eilig. Ätiütartieparttmtntiä

an bit M\lit&tbtt)btbtn btt flantone.

(Som 25. Slpril 1866.)

$o*gea*tete Ferren!

3n golge Bef*luftnafeme beS ftfeweijertftfeen Sun*
beSratfeeS üom 11. I. SR. über bie SreiSrebuftion
beS eibgen. topograpfeiftfeen atlaffeS feat baS unter*

jet*nete SRilitärbepartement folgenbe Serfügungen
getroffen:

1. Ser SerfaufSpretS beS f*meijcrif*en topogra*
pfeifefeen atlaffeS ift auf gr. 50 feftgefefct.

2. Ser SnlS ber einjelnen Blätter tft folgcnber:
Blatt I gr. 1

n „ i
m „ 2

IV „ 2

V „ 1

,i vi „ 1

„ VII „ 2

„ vm „ 3

ii IX „ 3

ii x „ 1

,i XI „ 2

„ xn „ 3

,i xm „ 3

„ XIV „ 3

XV „ 2
XVI „ 2

IV

II

,i xvn
„ xvm

XIX
„ XX

XXI
„ XXII
„ xxm
„ XXIV
„ xxv

3

3

2
2
1

2

2
2
1

an gewiffe Kategorien üon Dfftjieren uub an bie

feofeem Seferanftalten, ftnb aufgefeoben.

3nbem wir Sfenen feieoon Kenntnift geben, ma*
*en Wir Sie namentli* auf ßtffer 4 obiger Bei*
fügung aufmerffam, wonaefe, ba bie einjelnen S*u=
len ben atlaS nun ju einem fefer bittigen Sreife
beim DberfriegSfommiffariate birefte bejiefeen fönnen,
bie in unferm KreiSftferetben üom 27. 3anuar 1865
für bie feöfeern Seferanftalten erwäfente Segünftigung,
bie Karte ju einem rebujirten Steife ju bejiefeen,

nun bafeinfättt.

i SIRit üottfommener £o*a*tung!
Ser Sorftefeer

beS eibgen. SIRilitärbepartementS:
<£. gornerob.

gr. 50
3. Ser atlaS ober ble einjelnen Blätter beSfelben

fönnen ju obbejeüfenetett Sreifenbeim eibgen. Dber*

friegSfommiffariate in Bern bejogen werben.

4. Sie biSfeer beftanbenen SBerorbnungen, betref*

fenb bie abgäbe beS atlaffeS ju rebujirtem greife

öunirsbef*lu|} betreffend baa Maaapmnnaa-
Sfytfem.

(Som 24. Körnung 1866.)

Sie BunbeSoerfammtung ber ftfeweijeriftfeen ©ib=

genoffenf*aft, na* ©inft*t einer Botftfeaft beS Sun*
beSratfeeS üom 16. SBeinmonat 1865,

bef*Heftt:
art. 1. Sie Kantone ftnb oerpftiefetet, bie jwed*

mäftigen SIRaftnafemen ju treffen, bamit Drbonnanj*
gewefere unb Sturer ber weferpfti*ttgen SRannf*aft
beS BunbeSfeeereS ju S*ieftübungen aufter bem

SRftitärbtenfte jur Serfügung geftellt werben.

Sie Sorftferiften, wel*e ju biefem ßwede üon ben

Kantonen crlaffen werben, ftnb bem BunbeSratfee

jur ®ene|imigung oorjulegen.
art. 2. Ser BunbeSratfe ift mit ber Sottjiefeung

biefeS Bef*luffeS beauftragt.
Sllfo befcfeloffen tc.

(golgen bte Unterftfertften.)

Heber Ueorgantfation ber Sd>arff*ü$ttt.

3n ben meiften Kantonen, üiettei*t atten, ble

S*arff*üfcen jum BunbeSfontingent ju ftetten fea*

ben, muffen biefelben einen nl*t unbebeutenben SRefer*

betrag an ifere ntilitäriftfee auSrüftung bejafelen als

ber gewöfenli*e Snfanterift. Sie natürti*e golge
baoon ift, baft nur ber Bemittelte unter biefeS KorpS,

üon bem man oerlangt, baft eS ein ©lltcnforpS fei,

treten fann. ©S wirb atterbingS, l* benfe überall,

wenigftettS fo weit mir befannt ift, unter ben an*
gemelbeten SRefruten eine auSlefe gefealten, ble ft*
feauptfä*H* an baS ©rgebnift eines S*lefteramenS

— 169 —
Kavallerie zu Handen des eidg. Militärdepartements
vorlegen.

Art. 12. Der Oberinstruktor kontrolirt das auf
dcn Kavallerie-Waffcnplätzcn aufzubewahrende Jn-
struktionsmaterial aller Art und macht dem Obersten
dcr Kavallerie Vorschläge betreffend aUfällige
Abänderung und Ergänzung desselben.

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

C. Fornerod.

Kreisfchreiben des eidg. Militärdepartements

an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 25. April 1866.)

Hochgeachtete Herren!

In Folge Beschlußnahme des schweizerischen

Bundesrathes vom 11. l. M. über die Preisreduktion
des eidgen. topographischen Atlasses hat das

unterzeichnete Militärdepartement folgende Verfügungen
getroffen:

1. Der Verkaufspreis des schweizerischen topographischen

Atlasses ist auf Fr. 5« festgesetzt.

2. Der Preis der einzelnen Blätter ist folgender

Blatt I Fr. 1

H 1

m » 2

« IV 2

V 1

„ VI „ 1

VII „ 2

« vm „ 3

» IX » 3

« X „ 1

„ XI „ 2

„ XII 3

„ XIII 3

« XIV „ 3

„ XV „ 2
XVI „ 2

« XVII „ 3

„ xvm „ 3

„XIX .2XX 2

XXI „ 1

„ XXII „ 2

„ XXIII 2

« XXIV 2

« XXV „ 1

Fr. 50
3. Der Atlas oder die einzelnen Blätter desselben

können zu obbezeichneten Prcisen beim eidgen.

Oberkriegskommissariate in Bern bezogen werden.

4. Die bisher bestandenen Verordnungen, betreffend

die Abgabe des Atlasses zu reduzirtem Preise

an gewisse Kategorien von Ofsizieren und an die

höhcrn Lehranstalten, sind aufgehoben.
Indem wir Ihnen hievon Kenntniß geben, machen

wir Sie namentlich auf Ziffer 4 obiger
Verfügung aufmerksam, wonach, da die einzelnen Schulen

de» Atlas nun zu einem sehr billigen Preise
beim Oberkriegskommissariatc direkte beziehcn können,
die in unserm Kreisschreiben vom 27. Januar 1865
für die höhern Lehranstalten erwähnte Begünstigung,
die Kartè zu einem reduzirten Preise zu beziehen,

nun dahinfällt.
Mit vollkommener Hochachtung!

Der Vorsteher
des eidgen. Militärdepartements:

C Fornerod.

Bundesbeschluß betreffend das Magazinirnngs-

System.

(Vom 24. Hornung 1866.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen

Eidgenossenschaft, nach Einsicht einer Botschaft des

Bundesrathes vom 16. Weinmonat 1865,
beschließt:

Art. 1. Die Kantone sind verpflichtet, die

zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen, damit Ordonnanzgewehre

und Stutzer der wehrpflichtigen Mannschaft
des Bundesheeres zu Schießübungen außer dem

Militärdienste zur Verfügung gestellt wcrden.

Die Vorschriften, welche zu diesem Zwecke von den

Kantonen erlassen wcrden, sind dem Bundesrathe

zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 2. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung

dieses Beschlusses beauftragt,
Also beschlossen,c.

(Folgen die Unterschriften.)

Ueber Reorganisation der Scharffchützen.

In den meisten Kantonen, vielleicht allen, die

Scharfschützen zum Bundeskontingent zu stellen

haben, müssen dieselben einen nicht unbedeutenden Mehrbetrag

an ihre militärische Ausrüstung bezahlen als

der gewöhnliche Infanterist. Die natürliche Folge
davon ist, daß nur der Bemittelte unter dieses Korps,
von dem man verlangt, daß es ein ElitenkorpS sei,

treten kann. Es wird allerdings, ich denke überall,

wenigstens so weit mir bekannt ist, unter den

angemeldeten Rekruten eine Auslese gehalten, die stch

hauptsächlich an das Ergebniß cincs Schießexamcns
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